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► Nr.  VO/2017/04526
öffentlich

Lübeck, 20.01.2017
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen

Bearbeitung: Hildegund Schröter (E-Mail: hildegund.schroeter@luebeck.de Telefon: 122-
7312)

14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung
13. Änderung der Entgeltordnung für besondere Leistungen der 
Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

01.02.2017 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
21.02.2017 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
23.02.2017 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die als Anlage 1 beigefügte 14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
und die als Anlage 2 beigefügte 13. Änderung der Entgeltordnung für besondere Leistungen 
der Hansestadt Lübeck werden beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 
Ergebnis:

Alle Bereiche der Hansestadt Lübeck
Änderungen, Anregungen und Hinweise sind 
in die Vorlage eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Keine Relevanz gem. Handlungsleitfaden

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  Gemeindeordnung

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X Ja. Größenordnungen sind im Einzelnen 

nicht festlegbar (s. Begründung)

Begründung:
Die Bürgerschaft hat im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses die Verwaltung aufge-
fordert, die Gebühren- und Entgelttarife regelmäßig, d.h. jährlich auf ihren Kostendeckungs-
grad zu überprüfen. 
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Die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck und die Entgeltordnung für beson-
dere Leistungen der Hansestadt Lübeck wurden zuletzt mit Datum vom 01.02.2016 geän-
dert. Für einige Bereiche hat sich die Notwendigkeit einer Anpassung ergeben. Die Änderun-
gen sind in die 14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung und in die 13. 
Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere Leistungen eingearbeitet und wer-
den nachstehend näher erläutert.

Verwaltungsgebührensatzung

Teil I (Bereichsspezifische Gebühren)

Wirtschaft und Liegenschaften
Zu Ziff. 6.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.

Gesundheitsamt
Zu Ziff. 9.1. 11.1, 11.2., 11.5., 11.6., 12.1., 12.2.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.

Entsorgungsbetriebe
Zu Ziff. 19.2.-5. und 20.-22.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich. 

Stadtplanung und Bauordnung/Stadtgrün und Verkehr
Zu Ziff. 24.
Für den Fall, dass größere Pläne als DIN A 1 reproduziert werden, wurde die Tarifstelle ent-
sprechend ergänzt.

Zu alt Ziff. 25. streichen.
Es werden keine Mutterpausen mehr hergestellt.

Stadtgrün und Verkehr
Zu Ziff. 29.1.6.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.

Entgeltordnung

Teil I (Bereichsspezifische Entgelte)

Logistik, Statistik und Wahlen / Bürgermeisterkanzlei
Zu Ziff. 5.-8.
Die vom Bereich Logistik, Statistik und Wahlen und der Bürgermeisterkanzlei angebotenen 
Leistungen für Trauungen im Rathaus sind neu in die Entgeltordnung aufzunehmen.

Wirtschaft und Liegenschaften
Zu Ziff. 9.1.-8.
Eine Anpassung im Hinblick auf den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.

Zu Ziff. 9.1.9.
Die Schaffung eines weiteren Entgelttatbestandes wurde erforderlich.

Standesamt
Zu Ziff. 14.-18.
Die vom Standesamt angebotenen Leistungen sind neu in die Entgeltordnung aufzunehmen. 

Stadtgrün und Verkehr
Zu Ziff. 29.
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Bei der Tarif-Nr. 29. Benutzungserlaubnis Grünanlagen wurde die Position Hochzeitsfei-
ern/Empfänge im Schulgarten gestrichen, da diese Veranstaltungen nicht mehr vom Bereich 
Stadtgrün und Verkehr angeboten werden.

Zu Ziff. 30.
Die Tarif-Nr. wurde neu formuliert, um die Leistung deutlicher zu beschreiben. Eine Anpas-
sung an den Kostendeckungsgrad wurde erforderlich.

In den Anlagen 3 und 4 sind die Veränderungen (neu/alt/%) in der Verwaltungsgebühren-
satzung und der Entgeltordnung gegenübergestellt (Synopse).

Anlagen:
1 – 14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung

 2 – 13.Änderung der Entgeltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck

 3 – Synopse Verwaltungsgebührensatzung

 4 – Synopse Entgeltordnung für besondere Leistungen

Bürgermeister  Bernd Saxe
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 ANLAGE 1 
 

 14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensa tzung 
der Hansestadt Lübeck xx.xx.2017 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung und der §§ 1 und 5 des Kommunalabgabenge- 
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. S.-H., S.27) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20.10.16 (GVOBl. S.-H., S. 846) wird die Verwaltungsge-
bührensatzung vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung vom 11.12.2001/08.01.2002) in der 
Fassung der 13. Änderungssatzung vom 01.02.2016 (Lübecker Stadtzeitung vom 09.02.2016)                                          
nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2017 wie folgt geändert: 
  
§§ 1 bis 8  unverändert 
 
1. Teil I und II der Gebührentabelle gemäß § 1 der Verwaltungsgebührensatzung  
    vom 01.02.16 werden wie folgt geändert bzw. um weitere bereichsspezifische  
    Gebühren ergänzt: 
 
Teil I Bereichsspezifische Gebühren  
 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand        EURO 
 
1.-5. unverändert 

 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales  

 
 Wirtschaft und Liegenschaften 
 
6. Bescheinigungen über gesetzliche Vorkaufsrechte                66,00 
 gem. §§ 24 BauGB 
  
 Fachbereichsdienste / Öffentliche Rechtsauskunft- und 
 Vergleichsstelle (ÖRA) 
 
7.-8. unverändert 
 
 Gesundheitsamt  
   
9. Gesundheitsdienstgesetz (GDG vom 13.07.2011)   
   
 Amtliche Gutachten und Zeugnisse gem. § 13 des Gesetzes  
 über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG)  
   
9.1. Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten ohne ärztliche  
 Untersuchung gem. § 13 GDG 65,00 
   
9.2. Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten mit ärztlicher  
 Untersuchung gem. § 13 GDG  
 Grundgebühr für ½ Std. 76,00 
 jede weitere  angebrochene ¼ Std. zzgl. (nur Arzt) 21,00 
   
10. unverändert  
   
11. Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(BestattG)  
 

   
11.1. Erlaubnis zur Überschreitung der Frist zur Überführung 26,00 
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 einer Leiche in einen Leichenraum gem. § 10 (1) BestattG  
   
11.2. Ausstellung eines Leichenpasses gem. § 11 (5) BestattG 39,00 
   
11.3. Durchführung der 2. Leichenschau einschl. der Bescheinigung  63,00 
 über die Freigabe zur Einäscherung der Leiche gem. § 17 (3) 

BestattG 
 

   
11.4. Erlaubnis zur Überschreitung der Frist zur Erd- oder Feuerbestat- 26,00 
 tung gem. § 16 (1) BestattG und zur Beisetzung einer Urne gem.  
 § 16 (3) BestattG  
   
11.5. Genehmigung zur Aus- und/oder Umbettung einer Leiche gem. 50,00 
 § 25 (1) BestattG  
   
11.6. Gebühr für die Bearbeitung eines ordnungsrechtlichen  
 Bestattungsfalles gem. § 13 (2) BestattG  
 Grundgebühr für ½ Std. 24,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 11,75 
   
12. Ärztliche Hilfe durch den Hafen- und Flugärztlichen  Dienst   
   
12.1. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes  
 Grundgebühr je ½ Std 54,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 21,00 
   
12.2. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes nachts  
 zwischen 21.00 und 06.00 Uhr  
 Grundgebühr je ½ Std 62,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 25,00 
   
12.3. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Sonntagen  
 Grundgebühr je ½ Std 64,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 26,00 
   
12.4. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an Feiertagen  
 Grundgebühr je ½ Std 68,00 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 28,00 
  
 Kurbetrieb Travemünde 
13.-15. unverändert      
      
  
 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
16.-18. unverändert 
 
 Entsorgungsbetriebe   
19.-19.1.   unverändert 
 
19.2. Geringfügige Änderung der Entwässerungsanlagen 70,00 
   
19.3. Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen      28,20 
 Genehmigungsanträgen 
 
19.4 Zurücksenden von nicht prüffähigen Unterlagen 46,20 
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Zzgl. Portokostenersatz 
   
19.5. Zusätzliche Abnahmen oder Kontrollen aufgrund der 

Feststellung von Mängeln bzw. dem Nichtzustande- 
kommen von Abnahmeterminen, die von dem 
Gebührenpflichtigen zu verantworten sind: 

 Abnahme/Kontrolle 
a) einfach 58,20 
b) mittel 91,00 
c) schwer 144,50 

 
20. Örtliche Kontrollen und Ermittlungen zur Festlegung der  

gebührenpflichtigen Flächen für die Bemessung der 
Niederschlagswassergebühr, soweit der Gebührenpflichtige 
seinen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist oder 
falsche Angaben gemacht hat und die Flächen nicht aufgrund 
von vorliegenden Erklärungen, Erlaubnissen, Genehmigungen 
und Änderungsanträgen ermittelt werden können 
a) einfach 58,20 
b) mittel 91,00 
c) schwer 144,50 

 
21. Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen 
 für Anlieger und sonstige Berechtigte zu  
 Beleihungszwecken o.ä.  
 a) in einfachen Fällen  19,90 
 b) mit mittlerem Schwierigkeitsgrad 39,90 
 c) in schwierigen und/oder komplexen Fällen 69,80 

 
22. Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 und Abwassereinleitungen in die öffentlichen Entwässerungs- 

 anlagen der Hansestadt Lübeck 
 Grundgebühr je angefangene Std. 67,10 

 zzgl. Auslagen (Kosten für die Inanspruchnahme Dritter/ 
 Analytikkosten) 

 
   
 Fachbereich Kultur und Bildung  
23.             unverändert 
 
                   Fachbereich Planen und Bauen 

 
Stadtplanung und Bauordnung/Stadtgrün und Verkehr 

 
24. Reproduktion auf Papier von Bauleitplänen und aus Plänen  
 von anderen Ortssatzungen, pro Seite schwarz/weiß farbig 
    
 - DIN A 4 9,00 18,00 
 - DIN A 3 10,00 20,00 
 - DIN A 2 11,00 22,00 
    
 - DIN A 1 12,00 24,00 
 - DIN A 0 16,00 32,00 
 -         größer als DIN A 0        18,00          34,00 
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 Stadtplanung und Bauordnung 
 alt 25. streichen 
 
25. bisher 26., sonst unverändert 
 
 Gebäudemanagement 
26. bisher 27., sonst unverändert 
 
 Stadtgrün und Verkehr 
27.-28.  bisher 28.-29., sonst unverändert                                                                 
                                                                                     
29. Vermessungsleistungen für wirtschaftliche Unternehm en  
  der Stadt und Externe 
 
29.1.-5. bisher 30.1.-5., sonst unverändert 
  
29.1.6. Pauschale für Kfz  27,80 
 
29.2. bisher 30.2, unverändert 
     
30.  bisher 31., sonst unverändert 
   
        alt 32. streichen 
  
31.-34.     bisher 33.-36., sonst unverändert    
 
Teil II 
 
Allgemeine Gebühren für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand 
 
35.-43. bisher 37.-45., sonst unverändert 
 
 
2. Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den 
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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 13. Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für be sondere  
Leistungen der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2017  

 
Aufgrund des § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung wird die Allgemeine Entgeltordnung für 
besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung  
vom 11.12.2001/08.01.2002) in der Fassung der 12. Änderung vom 01.02.2016 (Lübecker 
Stadtzeitung vom 09.02.2016) nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2017 wie 
folgt geändert: 
 
1. Teil I und Teil II des Tarifs gemäß Ziffer 1 der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere 

Leistungen der Hansestadt Lübeck vom  01.02.2016 werden wie folgt geändert: 
 
Teil I: Bereichsspezifische Entgelte 
  
Tarif-Entgelttatbestand 
Nr.                 EURO 
  
 Fachbereich Bürgermeister 
  

Logistik, Statistik und Wahlen 
 
1.-4.   unverändert 
 
 Logistik, Statistik und Wahlen / Bürgermeisterkanzlei 
 
5.  Eheschließung im Erkerzimmer, 10 Personen                  950,00 
  - ohne Sektempfang     880,00 
  - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung               820,00 
 
6.  Eheschließung im Kommissarenzimmer, 20 Personen                                         1.050,00 
 - ohne Sektempfang               915,00 
 - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung                                                  855,00 
      
7.  Eheschließung in der Hörkammer, 40 Personen                                                   1.150,00 
 - ohne Sektempfang                925,00 
           - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung       865,00 
 
8.  Eheschließung im Audienzsaal, 100 Personen   1.650,00 
 - ohne Sektempfang             1.150,00 
            - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung  1.090,00 
 
 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
 
 Wirtschaft und Liegenschaften  
   
9. Abgabe privatrechtlicher Erklärungen  
   
9.1. Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen  
   
 a) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

    nach Aktenlage 
132,00 

   
 b) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

    mit Beteiligung Dritter 
197,00 
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2  

   
 c) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

     mit Beteiligung Dritter und aufwändiger Recherche 
263,00 

   
 d)  für jede weitere Vorrangseinräumungserklärung 66,00 
   
9.2. Erteilung einer Erklärung nach § 91 Abs. 2 ZVG (je Recht) 66,00 
   
9.3. Erteilung einer Zustimmungserklärung (je Recht) 66,00 
   
9.4. Erteilung einer Pfandhaftentlassung  
   
 a) ohne Beteiligung Dritter 99,00 
 b) mit Beteiligung Dritter 197,00 
   
9.5. Erteilung einer Zustimmungserklärung zur Neuvalutierung  
 bzw. Abtretung von vorrangigen Grundpfandrechten 99,00 
   
9.6. Erteilung einer Belastungsgenehmigung 99,00 
 (nur bei Vorlage einer vertraglichen Regelung)  
   
9.7. Erteilung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung  
 (für das rechtsgeschäftliche Vorkaufsrecht)  
   
 a) ohne Beteiligung Dritter 32,00 
 b) mit Beteiligung Dritter 127,00 
   
9.8. Erteilung einer Löschungsbewilligung ohne Ablösesumme für  
   
 a) Straßenbaukosten 63,00 
 b) Auflassungs- bzw. Rückauflassungsvormerkungen bei Zeitablauf  
  bzw. Erfüllung der Bauverpflichtung u.ä. 63,50 
 c) Rechte, die gem. Miteilung Dritter gelöscht werden können 197,00 
    
9.9. Erteilung einer weiteren Löschungsbewilligung der Tarife 9.8. a) - c) ½ des jeweiligen 

Tarifes 
   
9.10. Anfertigung von Lageplänen 20,00 bis 320,00 
 
 
 Gesundheitsamt 
 
10.-12. bisher 6.-8., sonst unverändert 
 
  
 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
 
13.    bisher 9., sonst unverändert 

 
  

Standesamt 
 

   
14. Postgänge für besondere Zustellungsformen der Urkunden 

- je angefangene ½ Stunde der aufgewendeten Arbeitszeit 
33,00 

   
15. Postgänge für  eilbedürftigen Versand ohne besondere Zustellungsform 33,00 
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- je angefangene ½ Stunde der aufgewendeten Arbeitszeit 
   
16.  Auf- und Abbau von Sektempfängen im Garten der Lindeschen Villa 15,00 – 500,00 
   
17. Vermietung eines Stehtisches mit Husse 15,00 
   
18. Vermietung des Pavillons  
 - bis zu 2 Stunden 50,00 
 - zeitlich unbefristet für den Tag der Eheschließung 100,00 
   
   
 Fachbereich Kultur und Bildung  

 
 

 Archiv  
   
19.-27. bisher 10.- 18., sonst unverändert  
   
   
 Fachbereich Planen und Bauen  

 
 

 Gebäudemanagement  
   
28. bisher 19., sonst unverändert  
   
      
 Stadtgrün und Verkehr  
   
29. Benutzungserlaubnis Grünanlagen  
 - Nutzung ohne kommerzielles Interesse 25,00 
 - Verkaufsstände (je laufende Frontmeter); täglich 2,50 
 - Verkaufsstände (je laufende Frontmeter); wöchentlich 10,00 
   
 - gewerbliche Veranstaltungen, Schaustellerveranstaltungen, Messen, 0,50 
    Ausstellungen oder sonstige Nutzung mit wirtschaftlichem Interesse mindestens 25,00/Tag 
    (je laufende Frontmeter)  
   
 - Baustelleneinrichtung, Lagerung von Baustoffen 9,00 
   (je m², monatlich)  
   
30. Abgabe von Baum- und Strauchschnitt; ausschließlich an   
 Lübecker Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Hansestadt Lübeck:  
 Abschnittholz unterschiedlicher Dicken und Längen, nicht gespalten  
 - LKW frei Haus (Hartholz); m³ lose gekippt 80,00 
 - LKW frei Haus (Weichholz); m³ lose gekippt 50,00 
   
Teil II: 
Allgemeine Entgelte für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist. 
 
31.-36.  bisher 22.-27., sonst unverändert 
  
2. Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den  
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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 14. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensa tzung 
der Hansestadt Lübeck xx.xx.2017 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung und der §§ 1 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. S.-H., S.27) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.10.2016 (GVOBl. S.-H., S. 846) wird die Verwaltungsgebührensatzung vom 03.12.2001 
(Lübecker Stadtzeitung vom 11.12.2001/08.01.2002) in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 
01.02.2016 (Lübecker Stadtzeitung vom 09.02.2016) nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
am xx.xx.2017 wie folgt geändert: 
  
§§ 1 bis 8  unverändert 
 
1. Teil I und II der Gebührentabelle gemäß § 1 der Verwaltungsgebührensatzung  
    vom 01.02.16 werden wie folgt geändert bzw. um weitere bereichsspezifische  
    Gebühren ergänzt: 
 
Teil I Bereichsspezifische Gebühren  
 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand        EURO 

                                                                                         neu     alt   (+ / - %) 
 
 
1.-5. unverändert 

 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales  

 
 Wirtschaft und Liegenschaften 
 
6. Bescheinigungen über gesetzliche Vorkaufsrechte              66,00  58,00 (+13,8) 
 gem. §§ 24 BauGB 
  
 Fachbereichsdienste / Öffentliche Rechtsauskunft- und 
 Vergleichsstelle (ÖRA) 
 
7.-8. unverändert 
 
 Gesundheitsamt  
   
9. Gesundheitsdienstgesetz (GDG vom 13.07.2011)   
   
 Amtliche Gutachten und Zeugnisse gem. § 13 des 

Gesetzes 
 

 über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG)  
   
9.1. Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten ohne ärztliche  
 Untersuchung gem. § 13 GDG 65,00              64,00       (+1,6) 
   
9.2. Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten mit ärztlicher  
 Untersuchung gem. § 13 GDG  
 Grundgebühr für ½ Std. 76,00               76,00      ( -,- ) 
 jede weitere  angebrochene ¼ Std. zzgl. (nur Arzt) 21,00               21,00      ( -,- ) 
   
10. unverändert  
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11. Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein 
(BestattG)  

 

   
11.1. Erlaubnis zur Überschreitung der Frist zur Überführung 26,00              24,00      (+8,3) 
 einer Leiche in einen Leichenraum gem. § 10 (1) BestattG  
   
11.2. Ausstellung eines Leichenpasses gem. § 11 (5) BestattG 39,00              37,00      (+5,4) 
   
11.3. Durchführung der 2. Leichenschau einschl. der 

Bescheinigung  
63,00              63,00       ( -,- ) 

 über die Freigabe zur Einäscherung der Leiche gem. § 17 
(3) BestattG 

 

   
11.4. Erlaubnis zur Überschreitung der Frist zur Erd- oder 

Feuerbestat- 
26,00              26,00       ( -,- ) 

 tung gem. § 16 (1) BestattG und zur Beisetzung einer Urne 
gem. 

 

 § 16 (3) BestattG  
   
11.5. Genehmigung zur Aus- und/oder Umbettung einer Leiche 

gem. 
50,00              49,00      (+ 2,0) 

 § 25 (1) BestattG  
   
11.6. Gebühr für die Bearbeitung eines ordnungsrechtlichen  
 Bestattungsfalles gem. § 13 (2) BestattG  
 Grundgebühr für ½ Std. 24,00               23,00    (+ 2,0) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 11,75               11,50    (+ 2,2) 
   
12. Ärztliche Hilfe durch den Hafen- und Flugärztlichen  

Dienst  
 

   
12.1. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes  
 Grundgebühr je ½ Std 54,00               53,00      (+1,9) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 21,00               21,00       ( -,- ) 
   
12.2. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes nachts  
 zwischen 21.00 und 06.00 Uhr  
 Grundgebühr je ½ Std 62,00               61,00      (+1,6)  
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 25,00               25,00       ( -,- ) 
   
12.3. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an 

Sonntagen 
 

 Grundgebühr je ½ Std 64,00               64,00      ( -,- ) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 26,00               26,00      ( -,- ) 
   
12.4. Angeforderter Besuch einer Ärztin/eines Arztes an 

Feiertagen 
 

 Grundgebühr je ½ Std 68,00                68,00      ( -,- ) 
 jede weitere angebrochene ¼ Std. zzgl. 28,00                28,00      ( -,- ) 
  
 Kurbetrieb Travemünde 
13.-15. unverändert      
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 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
16.-18. unverändert 
 
 Entsorgungsbetriebe   
19.-19.1.   unverändert 
 
19.2. Geringfügige Änderung der Entwässerungsanlagen 70,00        69,00             (+1,5) 
   
19.3. Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen            28,20        26,70             (+5,6) 
 Genehmigungsanträgen 
 
19.4 Zurücksenden von nicht prüffähigen Unterlagen                     46,20        44,90             (+2,9) 

Zzgl. Portokostenersatz 
   
19.5. Zusätzliche Abnahmen oder Kontrollen aufgrund der 

Feststellung von Mängeln bzw. dem Nichtzustande- 
kommen von Abnahmeterminen, die von dem 
Gebührenpflichtigen zu verantworten sind: 

 Abnahme/Kontrolle 
a) Einfach                                                                               58,20       56,20             (+3,6) 
b) Mittel                                                                                   91,00      88,50             (+2,8) 
c) Schwer                                                                              144,50    140,60             (+2,8) 

 
20. Örtliche Kontrollen und Ermittlungen zur Festlegung der  

gebührenpflichtigen Flächen für die Bemessung der 
Niederschlagswassergebühr, soweit der Gebührenpflichtige 
seinen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist oder 
falsche Angaben gemacht hat und die Flächen nicht aufgrund 
von vorliegenden Erklärungen, Erlaubnissen, Genehmigungen 
und Änderungsanträgen ermittelt werden können 
a) Einfach                                                                                58,20       56,20           (+3,6)      
b) Mittel                                                                                   91,00       88,50           (+2,8) 
d) Schwer                                                                              144,50     140,60           (+2,8) 

 
21. Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen 
 für Anlieger und sonstige Berechtigte zu  
 Beleihungszwecken o.ä.  
 a) in einfachen Fällen                                                                19,90        19,10          (+4,2) 
 b) mit mittlerem Schwierigkeitsgrad                                           39,90        38,30          (+4,2) 
 c) in schwierigen und/oder komplexen Fällen                            69,80        67,00          (+4,2) 

 
22. Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 und Abwassereinleitungen in die öffentlichen Entwässerungs- 

 anlagen der Hansestadt Lübeck 
 Grundgebühr je angefangene Std.                                            67,10         64,70          (+3,7) 

 zzgl. Auslagen (Kosten für die Inanspruchnahme Dritter/ 
 Analytikkosten) 

 
 
   
                  Fachbereich Kultur und Bildung  
23.             unverändert 
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                  Fachbereich Planen und Bauen 
 
Stadtplanung und Bauordnung/Stadtgrün und Verkehr 

 
24. Reproduktion auf Papier von Bauleitplänen und aus Plänen  
 von anderen Ortssatzungen, pro Seite           schwarz/        farbig 

                                                                       weiß 
schwarz/ 
weiß 

farbig 

    
 - DIN A 4                                                9,00                18,00 9,00 18,00 
 - DIN A 3                                              10,00                22,00 10,00 20,00 
 - DIN A 2                                              11,00                22,00 11,00 22,00 
 - DIN A 1                                              12,00                24,00 12,00 24,00 
 - DIN A 0                                              16,00                32,00               neu 
 -         größer als DIN A 0                             18,00                34,00                                neu 
 
 Stadtplanung und Bauordnung 
 alt 25. streichen 
 
25. bisher 26., sonst unverändert 
 
 Gebäudemanagement 
26. bisher 27., sonst unverändert 
 
 Stadtgrün und Verkehr 
27.-28.  bisher 28.-29., sonst unverändert                                                                 
                                                                                     
29. Vermessungsleistungen für wirtschaftliche Unternehm en  
  der Stadt und Externe 
 
29.1.-5. bisher 30.1.-5., sonst unverändert 
  
29.1.6. Pauschale für Kfz                                                                       27,80              27,50        (+1,1) 
 
29.2. bisher 30.2, unverändert 
     
30.  bisher 31., sonst unverändert 
   
        alt 32. streichen 
  
31.-34.     bisher 33.-36., sonst unverändert  
  
 
Teil II 
 
Allgemeine Gebühren für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist 
Tarif-Nr. Gebührentatbestand 
 
35.-43. bisher 37.-45., sonst unverändert 
 
2. Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den 
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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 13. Änderung der Allgemeinen Entgeltordnung für be sondere  
Leistungen der Hansestadt Lübeck vom xx.xx.2017  

 
Aufgrund des § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung wird die Allgemeine Entgeltordnung für besondere 
Leistungen der Hansestadt Lübeck vom 03.12.2001 (Lübecker Stadtzeitung  
vom 11.12.2001/08.01.2002) in der Fassung der 12. Änderung vom 01.02.2016 (Lübecker 
Stadtzeitung vom 09.02.2016) nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am xx.xx.2017 wie 
folgt geändert: 
 
1. Teil I und Teil II des Tarifs gemäß Ziffer 1 der Allgemeinen Entgeltordnung für besondere 

Leistungen der Hansestadt Lübeck vom  01.02.2016 werden wie folgt geändert: 
 
Teil I: Bereichsspezifische Entgelte 
  
Tarif-Entgelttatbestand 
Nr.    EURO 

                                                                                        neu         alt    (+ / - %) 
 

Fachbereich Bürgermeister 
  
 Logistik, Statistik und Wahlen 
 
1.-4.   unverändert 
 
 Logistik, Statistik und Wahlen /Bürgermeisterkanzlei 
 
5.  Eheschließung im Erkerzimmer, 10 Personen                                     950,00           neu 
  - ohne Sektempfang                                                                           880,00                 neu 
  - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung                              820,00                 neu 
 
6.  Eheschließung im Kommissarenzimmer, 20 Personen                     1.050,00                 neu 
 - ohne Sektempfang                                                                            915,00                 neu 
 - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung                              855,00       neu 
      
7.  Eheschließung in der Hörkammer, 40 Personen                               1.150,00 neu 
 - ohne Sektempfang                                                                            925,00             neu    
           - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung                               865,00 neu 
 
8.  Eheschließung im Audienzsaal, 100 Personen                                  1.650,00  neu 
 - ohne Sektempfang                                                                          1.150,00  neu 
            - ohne Sektempfang und ohne Parkgenehmigung                            1.090,00  neu 
 
 
 Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
 
 Wirtschaft und Liegenschaften  
   
9. Abgabe privatrechtlicher Erklärungen  
   
9.1. Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen  
   
 a) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

    nach Aktenlage 
132,00      110,00    (+20) 

   
 b) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 197,00      165,00   (+19,4) 
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    mit Beteiligung Dritter 
   
 c) Erteilung von Vorrangseinräumungserklärungen 

     mit Beteiligung Dritter und aufwändiger Recherche 
263,00      220,00   (+19,6) 

   
 d)  für jede weitere Vorrangseinräumungserklärung 66,00        55,00      (+20) 
   
9.2. Erteilung einer Erklärung nach § 91 Abs. 2 ZVG (je Recht) 66,00        55,00      (+20) 
   
9.3. Erteilung einer Zustimmungserklärung (je Recht) 66,00        55,00      (+20) 
   
9.4. Erteilung einer Pfandhaftentlassung  
   
 a) ohne Beteiligung Dritter 99,00         85,00    (+16,5) 
 b) mit Beteiligung Dritter 197,00     165,00    (+20) 
   
9.5. Erteilung einer Zustimmungserklärung zur Neuvalutierung  
 bzw. Abtretung von vorrangigen Grundpfandrechten 99,00         85,00    (+16,5) 
   
9.6. Erteilung einer Belastungsgenehmigung 99,00         85,00    (+16,5) 
 (nur bei Vorlage einer vertraglichen Regelung)  
   
9.7. Erteilung einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung  
 (für das rechtsgeschäftliche Vorkaufsrecht)  
   
 a) ohne Beteiligung Dritter 32,00         32,00       -,- 
 b) mit Beteiligung Dritter 127,00     110,00   (+15,5) 
   
9.8. Erteilung einer Löschungsbewilligung ohne Ablösesumme für  
   
 a) Straßenbaukosten 63,00          55,00   (+14,6) 
 b) Auflassungs- bzw. Rückauflassungsvormerkungen bei Zeitab- 

       lauf bzw. Erfüllung der Bauverpflichtung u.ä. 
63,50          55,00   (+15,5) 

 c)    Rechte, die gem. Mitteilung Dritter gelöscht werden können 197,00       165,00  (+19,4)  
   
9.9. Erteilung einer weiteren Löschungsbewilligung der Tarife           

9.8. a) - c) 
½ des                       neu 
jeweiligen Tarifes 

   
9.10. Anfertigung von Lageplänen 20,00 bis   20,00 bis    -,- 

320,00      320,00 
 
 
 Gesundheitsamt 
 
10.-12. bisher 6.-8., sonst unverändert unverändert 
 
 Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
 
13.   bisher 9., sonst unverändert 

 
  

Standesamt 
 

   
14. Postgänge für besondere Zustellungsformen der Urkunden 

- je angefangene ½ Stunde der aufgewendeten Arbeitszeit 
33,00                    neu 
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15. Postgänge für  eilbedürftigen Versand ohne besondere 

Zustellungsform 
- je angefangene ½ Stunde der aufgewendeten Arbeitszeit 

33,00                        neu  

   
16.  Auf- und Abbau von Sektempfängen im Garten der  

Lindeschen Villa 
15,00 – 500,00         neu 

   
17. Vermietung eines Stehtisches mit Husse 15,00                        neu 
   
18. Vermietung des Pavillons  
 - bis zu 2 Stunden 50,00                        neu 
 - zeitlich unbefristet für den Tag der Eheschließung 100,00                      neu 
   
 
 

 
Fachbereich Kultur und Bildung  
 

 

 Archiv  
   
19.-27. bisher 10.- 18., sonst unverändert  
   
   
 Fachbereich Planen und Bauen  

 
 

 Gebäudemanagement  
   
28. bisher 19., sonst unverändert  
   
      
 Stadtgrün und Verkehr  
   
29. Benutzungserlaubnis Grünanlagen  
 - Nutzung ohne kommerzielles Interesse 25,00            25,00       -,- 
 - Verkaufsstände (je laufende Frontmeter); täglich   2,50              2,50       -,- 
 - Verkaufsstände (je laufende Frontmeter); wöchentlich 10,00            10,00       -,- 
   
 - gewerbliche Veranstaltungen, Schaustellerveranstaltungen, 

   Messen,  Ausstellungen oder sonstige Nutzung mit wirtschaft- 
  0,50              0,50       -,- 

    Interesse mindestens  mindestens   -,- 
    (je laufende Frontmeter) 25,00/Tag    25,00/Tag 
   
 - Baustelleneinrichtung, Lagerung von Baustoffen   9,00              9,00 
   (je m², monatlich)  
   
30. Abgabe von Baum- und Strauchschnitt; ausschließlich an   
 Lübecker Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Hansestadt 

Lübeck: 
 

 Abschnittholz unterschiedlicher Dicken und Längen, nicht 
gespalten 

 

 - LKW frei Haus (Hartholz); m³ lose gekippt 80,00                           -,- 
 - LKW frei Haus (Weichholz); m³ lose gekippt 50,00                           -,- 
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Teil II: 
Allgemeine Entgelte für alle Bereiche sofern in Tei l I nichts anderes bestimmt ist. 
 
31.-36.  bisher 22.-27., sonst unverändert 
 
 
2. Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft 
 
 
Lübeck, den  
 
Bernd Saxe 
Bürgermeister 
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